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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

der Ausschuss für Haushaltskontrolle hat sich in seiner Sitzung am 
27. April 2021 mit Beitrag 6 aus dem Jahresbericht 2020 des Landes
rechnungshofs Nordrhein-Westfalen überdas Ergebnis der Prüfungen im 
Geschäftsjahr 2019 - Verfolgung von Schulpflichtverletzungen - befasst.

Er erwartet gemäß Ziffer 1 des Ausschussprotokolls (APr 17/1394) die 
Vorlage eines weiteren Berichtes des Ministeriums bis Ende 2021.

Vor diesem Hintergrund übersende ich den anliegenden Bericht mit der 
Bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Abgeordneten des Aus-

Mit undlicheri Grüßen

sses für Haushaltskontrolle.
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Sachstandsbericht des Ministeriums für Schule und Bildung

zu Beitrag 6 aus dem Jahresbericht 2020 des Landesrechnungshofs 
Nordrhein-Westfalen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2019 
-Verfolgung von Schulpflichtverletzungen -

an den Ausschuss für Haushaltskontrolle

Mit Beschluss vom 27. April 2021 (APr 17/1394) hat der Ausschuss für 
Haushaltskontrolle einen weiteren Sachstandsbericht des Ministeriums für Schule 
und Bildung bis zum Ende des Jahres 2021 zu den Prüfungsfeststellungen des 
Landesrechnungshofes hinsichtlich der Prüfung des Verfahrens der Verfolgung von 
Schulpflichtverletzungen erbeten (Beitrag 6 des Jahresberichtes 2020).
Zur Erfüllung dieser Berichtsbitte legt das Ministerium folgenden aktualisierten 
Sachstandsbericht vor:

1. Meldewesen zur landesweiten Erfassung von Fehlstunden/ Abbildung von 
Gefährdungsstufen
Eine Befassung mit möglichen Erweiterungen der Erhebung der Amtlichen 
Schuldaten (ASD) hat im Rahmen des Projektes zur Neuentwicklung der 
Statistiksoftware ASDPC bislang noch nicht stattgefunden. Das Projekt ist jedoch 
auf mehrere Jahre angelegt und soll nach aktuellem Zeitplan Ende 2023 
abgeschlossen werden. Da diese Daten mit den stichtagsbezogen erhobenen ASD 
nur retrospektiv erhoben werden können, könnte - im Falle eines positiven 
Prüfergebnisses - mit ersten Daten frühestens zum Zeitpunkt der Bereitstellung der 
ASD 2024/25 gerechnet werden. Um diese für die Schulaufsicht nutzbar machen zu 
können, müsste dann in einem weiteren Schritt im sog. ASD-Modul des 
Schulinformations- und Planungssystems (SchiPS) ein geeigneter Vorgang erstellt 
werden. Vor diesem Hintergrund wird ein landesweites, auf den ASD beruhendes 
und für die Schulaufsicht nutzbares Meldewesen voraussichtlich frühestens im Jahr 
2025 zur Verfügung stehen können. Dies betrifft auch die eventuelle Abbildung von 
Gefährdungsstufen im Rahmen der ASD.

2. Maßnahmen bei Schulpflichtverletzungen und Dokumentation
Das Ministerium für Schule und Bildung hat die Prüfungsfeststellungen des 
Landesrechnungshofes zum Anlass genommen, den Runderlass „Überwachung 
der Schulpflicht“ (BASS 12-51 Nr. 5) zu überarbeiten. Der Änderungserlass wurde 
bereits im Amtsblatt des Ministeriums (04/21) veröffentlicht. Es wurden damit 
Konkretisierungen und Klarstellungen in Verfahrensfragen vorgenommen und 
insbesondere Hinweise auf bestehende Dokumentationspflichten bei 
Schulpflichtverletzungen und Aufbewahrungspflichten bei schriftlichen 
Entschuldigungen und Attesten eingefügt.

Die Maßnahmen bei einer Nichterfüllung der Schulpflicht und die grundsätzliche 
Vorgehensweise bleiben durch die Anpassung des Erlasses unverändert.
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Die Änderungen erfolgten mit der Zielsetzung der Gewährleistung einer möglichst 
einheitlichen Verfahrensweise und zur Verfahrensbeschleunigung. Zur 
Sicherstellung einer praxisnahmen Ausgestaltung der Erlassbestimmungen haben 
die Schulaufsichtsbehörden im Rahmen des Beteiligungsverfahrens Gelegenheit 
zur Stellungnahme erhalten. Eine Lesefassung des aktualisierten Erlasses ist zur 
Information des Ausschusses beigefügt.

3. Übertragung des Anhörungsverfahrens auf die Schulen
Im Hinblick auf eine Regelübertragung des Anhörungsverfahrens auf die Schulen 
haben die rückmeldenden Schulämter für die von ihnen verantworteten 
Schulformen Grundschule, Hauptschule und Förderschule aufgrund der dortigen 
personellen Ressourcen im Rahmen des Beteiligungsverfahrens Bedenken 
geäußert, ob dies einer zügigen und rechtskonformen Abwicklung der Verfahren 
zuträglich ist.

Um dieser Rückmeldung Rechnung zu tragen, wurde in Ziffer 3.5.1 des unter 2. 
genannten Erlasses folgende Formulierung eingefügt, die die konkreten Umstände 
und die Einschätzung der zuständigen Schulaufsichtsbehörde berücksichtigt: „Die 
zuständige Schulaufsichtsbehörde soll die Anhörung auf die Schule delegieren, 
wenn dadurch prognostisch eine Verfahrensbeschleunigung erfolgen kann“. Die 
oberen Schulaufsichtsbehörden haben zwischenzeitlich alle die Anhörung auf die 
Schulen übertragen. Dem Anliegen des Landesrechnungshofes ist damit Rechnung 
getragen.

4. Vereinheitlichung des Bußgeldkataloges
Die oberen Schulaufsichtsbehörden haben sich im Rahmen eines 
Erfahrungsaustauschs auf die Verwendung standardisierter Vorlagen und einen 
einheitlichen Bußgeldkatalog verständigt. Mit E-Mail vom 19. März 2021 wurden die 
Bezirksregierungen durch das Ministerium gebeten, diesen auch den Schulämtern 
zur Verfügung zu stellen und die Anwendung zu empfehlen. Dem Wunsch des 
Landesrechnungshofes ist damit entsprochen.

5. Veränderungsprozesse in den Schulen
Das Thema „Umgang mit Schulpflichtverletzungen“ wurde soweit möglich im 
Rahmen von Landesdezernentenkonferenzen thematisiert (so etwa in der 
Landesdezernentenkonferenz Gesamtschule/Sekundarschule am 7. Oktober 
2020). Generell wird darauf hingewiesen, dass die epidemiologische Situation 
weiterhin den Austausch im Rahmen geeigneter Formate zwischen Schulaufsicht 
und Schulen erschwert. Hinzu kommt weiterhin eine Vielzahl an 
pandemiebedingten eilbedürftigen Klärungsbedarfen zu verschiedensten 
Fragestellungen des Schulbetriebes. Die Schulen können begonnene oder auch 
geplante Projekte auf Grund der Pandemielage und der damit verbundenen 
besonderen Bedingungen des Schulbetriebes weiterhin nicht vollumfänglich 
umsetzen.



12-51 Nr. 5 
Überwachung 

der Schulpflicht
RdEri. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung 

v. 04.02.2007 (ABI. NRW. S. 155)f

1 Erfassung der Schulpflichtigen
1.1 Einschulung
Die Gemeindeverwaltung (Schulverwaltungsamt) erfasst mit Hilfe des Ein
wohnermeldeamtes alle Kinder, die gemäß § 35 SchuIG (BASS 1-1) erst
mals schulpflichtig werden, informiert die Eltern (§ 123 SchuIG) über die 
Schulen der am Ort vorhandenen Schularten und weist sie auf ihre Anmel
depflicht (§ 41 Absatz 1 SchuIG) und die Anmeldetermine hin.
Die Eltern melden das erstmals schulpflichtig werdende Kind an einer 
Grundschule der von ihnen gewählten Schulart an.
Die Gemeindeverwaltung (Schulverwaltungsamt) überprüft anhand der 
von den Schulen bestätigten Aufnahmen, ob alle schulpflichtigen Kinder 
angemeldet worden sind. Das Schulverwaltungsamt informiert das zustän
dige Jugendamt und die zuständige Schulaufsichtsbehörde bei allen Unre
gelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Schulpflichterfüllung, insbe
sondere auch dann, wenn schulpflichtige Kinder nicht rechtzeitig angemel
det werden.
1.2 Übergang in eine weiterführende Schule
Zum Besuch einer weiterführenden Schule melden die Ettern die Schülerin 
oder den Schüler für die Schule der von ihnen gewählten Schulform und 
Schulart an (§ 41 Absatz 1 SchuIG).
Der Übergang in eine weiterführende Schule richtet sich nach § 8 der Ver
ordnung über den Bildungsgang in der Grundschule (AO-GS - BASS 13- 
11 Nr. 1.1). Die weiterführende Schule unterrichtet die Grundschule über 
die Anmeldung (§ 8 Absatz 4 AO-GS) und die Aufnahme. Anhand dieser 
Rückmeldung überprüft die Grundschule, ob alle Schülerinnen und Schü
ler in eine weiterführende Schule aufgenommen worden sind. Die Eltern 
der Schülerinnen und Schüler, die noch nicht in eine weiterführende Schu
le aufgenommen worden sind, werden von der Grundschule auf ihre An
meldepflicht hingewiesen. Über Unregelmäßigkeiten informiert die abge
bende Schule die Kommune der abgebenden Schule. Die Sätze 3 bis 6 
gelten für Ersatzschulen und Ergänzungsschulen, an denen die Schul
pflicht erfüllt werden kann, entsprechend.
1.3 Übergang in das Berufskolleg oder die gymnasiale Oberstufe des 
Gymnasiums oder der Gesamtschule
Die Durchführung des Verfahrens obliegt der Kommune, in der sich die ab
gebende Schule befindet, oder den von ihr bestimmten Stellen. Die auf
nehmende Schule (auch: Ersatzschule oder Ergänzungsschule, an der die 
Schulpflicht erfüllt werden kann) unterrichtet die Kommune der abgeben
den Schule über die Aufnahme. Anhand dieser Rückmeldung überprüft die 
Kommune, ob alle Schülerinnen und Schüler angemeldet worden sind und 
weist die Eltern der noch nicht aufgenommenen Schülerinnen und Schüler 
auf die Anmeldepflicht hin.
1.4 Schulwechsel
Bei einem Schulwechsel teilen die Eltern der bisherigen Schule mit wel
che Schule die Schülerin oder der Schüler künftig besuchen wird. Anhand 
der Rückmeldung der aufnehmenden Schule überprüft die abgebende 
Schule, ob die Schulpflicht weiter erfüllt wird. Über Unregelmäßigkeiten in
formiert die abgebende Schule die Kommune der abgebenden Schule. Die 
Sätze 2 und 3 gelten für Ersatzschulen und Ergänzungsschulen, an denen 
die Schulpflicht erfüllt werden kann, entsprechend.
1.5 Übermittlung von Daten
Für die Übermittlung von Daten in den Fällen der Nummer 1.1 bis 1.4 gilt 
§ 7 der Verordnung über die zur Verarbeitung zugelassenen Daten von 
Schülerinnen und Schülern und Eltern (VO-DVI - BASS 10-44 Nr. 2.1).

2 Teilnahmepflicht
Die Schülerin oder der Schüler kann nur zeitlich befristet gern. § 43 
Absatz 4 SchuIG vom Unterricht beurlaubt oder von der Teilnahme an ein
zelnen Unterrichts- oder Schulveranstaltungen befreit werden. Für Schul
versäumnisse wegen Krankheit gilt § 43 Absatz 2 SchuIG.

3 Maßnahmen bei Nichterfüllung der Schulpflicht
Gemäß § 41 Absatz 3 SchuIG sind Lehrerinnen und Lehrer sowie Schul
leiterinnen und Schulleiter verpflichtet Schulpflichtige, die ihre Schulpflicht 
nicht erfüllen, zum regelmäßigen Schulbesuch anzuhalten und auf die El
tern sowie auf die für die Berufserziehung Mitverantwortlichen einzuwir
ken.
Die Schule stellt zum Zweck der Schulpflichtüberwachung und im Hinblick 
auf eine sachgerechte Anwendung der Maßnahmen nach Nummer 3.1 bis
3.6 die lückenlose und zeitnahe Feststellung und Dokumentation von FehL 
zerten der Schülerinnen und Schüler sowie der getroffenen Maßnahmen 
sicher. Eine Feststellung der Fehlzeiten erst zum Ende eines Schulhalb
jahres zum Zwecke der Dokumentation auf dem Zeugnis gemäß § 49 Ab
satz 2 SchuIG ist unzulässig. Den Schulen wird die Festlegung von Verfah
rensgrundsätzen über ein schulintemes Meldewesen von Fehlzeiten emp
fohlen.

1) Bereinigt Eingearbeitet
RdEri. v. 10.03-2021 (ABL NRW 04721) 

Sofern an der Schule keine anderweitige Zuständigkeit getroffen ist, ob
liegt die Feststellung und geordnete Dokumentation von Fehlzeiten und 
getroffenen Maßnahmen der Klassen- oder Jahrgangsstufenleitung. Diese 
sorgt dafür, dass die die Klasse betreffenden Unterlagen ordnungsgemäß 
erstellt und geführt werden (§18 Absatz 4, § 19 Absatz 1 ADO).
Fehlzeiten sind als Organisations- bzw. Schullaufbahndaten sowie als 
Leistungsdaten in das Schülerslammblatt aufzunehmen (§ 4 Absatz 2 in 
Verbindung mrt Anlage 1 VO-DV I). Fehlzeiten sind zudem in Klassenbü
chern und Kursheften anzugeben, die gemäß § 4 Absatz 5 VO-DV I in Ver
bindung mit Anlage 2 als obligatorische Dokumentation zum sonstigen Da
tenbestand zählen. Dies gilt auch für schriftliche Entschuldigungen und 
vorgelegte Atteste als Teil der Schülerakte (Schülerbegleitmappe). Schrift
liche Entschuldigungen und Atteste sind übrige Daten im Sinne von § 9 
Absatz 1 Nummer 4 VO-DV I. Die Aufbewahrungsfrist beträgt 5 Jahre.
Die Maßnahmen Nummer 3.1 und 3.2 können auch bei Verletzung der 
Teilnahmepflicht durch nicht schulpflichtige Schülerinnen und Schüler an
gewandt werden.
Unentschuldigte Fehlzeiten sind eine wichtige Schulangelegenheit im Sin
ne von § 44 Absatz 1 SchuIG, in denen die Eltern zu informieren und zu 
beraten sind. Für die Information von Eltern volljähriger Schülerinnen und 
Schüler gilt § 120 Absatz 10 SchuIG.
3.1 Erzieherische Einwirkung (§ 53 Absatz 2 SchuIG)
Die Ursachen von Schulpflichtverfetzungen liegen häufig im sozialen Um
feld der Schülerin oder des Schülers innerhalb oder außerhalb von Schule. 
Die Schule soll daher versuchen, durch eine umfassende Beratung den 
Sinn und Zweck der Schulpflicht verständlich zu machen und so eine Ver
haltensänderung herbeizuführen. Die Schule soll in diesen Fällen mög
lichst frühzeitig Fachkräfte für Schulsozialarbeit im Hinblick auf sozialpäd
agogische Hilfen (RdEri. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 
23.01.2008 - BASS 21-13 Nr. 6), das Jugendamt und die Schulpsychologie 
(RdEri. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 08.01.2007 - BASS 
21-01 Nr. 15) beteiligen, damit-falls erforderlich-geeignete Angebote der 
Jugendhilfe und der sozialen Dienste gemacht werden können (§ 5 
SchuIG).
3.2 Ordnungsmaßnahmen (§ 53 Absatz 3 SchuIG)
Wenn erzieherische Einwirkungen nach Art und Umfang des Pflichtenver
stoßes nicht ausreichen, wenn sie erfolglos geblieben sind oder wenn fest
steht, dass sie keinen Erfolg haben können, ist über die Anwendung einer 
in § 53 Absatz 3 SchuIG genannten Ordnungsmaßnahme zu entscheiden. 
Der Grundsatz der Verhättnismäßigkeit ist zu beachten (§ 53 Absatz 1 
Satz 3 und 4 SchuIG). Die angewandte Ordnungsmaßnahme muss zur 
Herbeiführung der Verhaltensänderung grundsätzlich geeignet sein.
3.3 Schriftliche Aufforderung der Schule
Bleibt die pädagogische Einwirkung (Maßnahmen nach Nummer 3.1 und 
gegebenenfalls Nummer 3.2) erfolglos oder steht fest, dass sie keinen Er
folg haben kann, so sind die Eitern und bei Schulpflichtigen im Bildungs
gang der Berufsschule auch die Mitverantwortlichen für die Berufserzie
hung schriftlich auf ihre Verpflichtungen gemäß § 41 Absatz 1 und 2 
SchuIG hinzuweisen und aufzufordem, die Schülerin oder den Schüler 
zum regelmäßigen Schulbesuch zu veranlassen.
Gleichzeitig mit der schriftlichen Aufforderung ist auf die Möglichkeiten ei
nes Verwattungsvollstreckungsverfahrens gemäß § 41 Absatz 5 SchuIG 
oder eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens gemäß § 126 Absatz 1 
SchuIG hinzuweisen. Eine zwangsweise Zuführung gemäß § 41 Absatz 4 
SchuIG für den Fall, dass die oder der Schulpflichtige nicht innerhalb von 
drei Unterrichtstagen ihrer oder seiner Teilnahmepflicht nachkommt, ist in 
Abstimmung mit der zuständigen Ordnungsbehörde anzukündigen.
Auch Schülerinnen und Schüler, die das 14, Lebensjahr vollendet haben, 
sind schriftlich auf ihre Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme am Unterricht 
und sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen (§ 43 Absatz 1 SchuIG) 
und die Möglichkeit eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens gemäß § 126 
Absatz 1 SchuIG hinzuweisen. Dabei kann die zwangsweise Zuführung 
gemäß § 41 Absatz 4 SchuIG für den Fall angekündigt werden, dass die 
oder der Schulpflichtige nicht innerhalb von drei Unterrichtstagen ihrer 
oder seiner Teilnahmepflicht nachkommL
3.4 Zwangsweise Zuführung
Die oder der Schulpflichtige kann sowohl neben Maßnahmen nach Num
mer 3.5 und 3.6 als auch unabhängig davon zwangsweise der Schule zu
geführt werden.
Dabei ist folgendes Verfahren zu beachten:
3.4.1 Erfüllt die oder der Schulpflichtige trotz schriftlicher Aufforderung mit 
der Ankündigung der zwangsweisen Zuführung nach Nummer 3.3 ihre 
oder seine Teilnahmepflicht nicht beantragt nach vorheriger Absprache 
entweder die Schulleiterin oder der Schulleiter oder die Schulaufsichtsbe
hörde bei der für den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt der oder des 
Schulpflichtigen zuständigen Ordnungsbehörde die zwangsweise Zufüh
rung der oder des Schulpflichtigen zur Schule. Eine förmliche Androhung 
oder Festsetzung der zwangsweisen Zuführung nach §§ 63 und 64 Ver
waltungsvollstreckungsgesetz NRW ist nicht erforderlich. Für die sonsti
gen Zwangsmrtte! gemäß § 41 Absatz 5 SchuIG gilt Nummer 3.6.
3.4.2 Nimmt die oder der Schulpflichtige vor der Durchführung der Maß
nahme wieder regelmäßig am Unterricht teil, ist das Ersuchen auf zwangs
weise Zuführung zurückzunehmen.
3.4.3 Die zwangsweise Zuführung zur Schule kommt bei Schulpflichtigen, 
die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllen, im Allgemeinen nur dann in Betracht



wenn auch die Angebote der Jugendhilfe und der sozialen Dienste erfolg
los geblieben sind. Wenn die oder der Schulpflichtige im Anschluss an ei
nen Schulwechsel länger als drei Unterrichtstage der neuen Schule fern
bleibt, kann das Verfahren nach Nummer 3.3 sofort eingeleitet werden. 
Ebenso kann das Verfahren schon nach drei Fehltagen eingeleitet werden, 
wenn anzunehmen ist, dass sich die oder der Schulpflichtige auf Dauer der 
Schulpflicht entziehen will. Beratung und erzieherische Einwirkungen sind 
nachzuholen.
3.5 Ordnungswidrigkeitenverfahren
Sowohl neben einer nach Nummer 3.4 und 3.6 getroffenen Maßnahme als 
auch unabhängig davon kann gemäß § 126 SchuIG im Wege eines Ord
nungswidrigkeitenverfahrens eine Geldbuße bis zu 1.000 Euro verhängt 
werden
- gegen Eltern, die ihrer Verpflichtung zur Anmeldung zum Schulbesuch 

oder der Verpflichtung zur schulärztlichen Untersuchung vor der Auf
nahme in die Schule nicht nachkommen,

- gegen Eltern, die nicht für die Teilnahme ihres Kindes an der Sprach
standsfeststellung sorgen,

- gegen Eltern, die nicht für die regelmäßige Teilnahme ihres zur Teilnah
me an einem vorschulischen Sprachförderkurs verpflichteten Kindes 
sorgen,

- gegen die Eltern und Mitverantwortlichen für die Berufeerziehung, die 
nicht dafür Sorge tragen, dass die oder der Schulpflichtige am Unterricht 
und an den sonstigen Veranstaltungen der Schule regelmäßig teil
nimmt,

- gegen Schülerinnen und Schüler nach Vollendung des 14. Lebensjah
res, die ihre Schulpflicht in der Sekundarstufe I oder Sekundarstufe II 
nicht erfüllen und

- gegen Eltern oder Schülerinnen und Schüler nach Vollendung des 14. 
Lebensjahres, die der Verpflichtung zu einer schulärztlichen oder schul
zahnärztlichen Untersuchung nicht nachkommen.

Dabei ist folgendes Verfahren zu beachten:
3.5.1 Bevor ein Bußgeldbescheid erlassen werden kann, ist der oder dem 
Betroffenen die Beschuldigung bekannt zu geben und darauf hinzuweisen, 
dass ein Bußgeld verhängt werden kann. Gleichzeitig ist Gelegenheit zur 
Anhörung zu geben. Dabei reicht die Übersendung eines Fragebogens, 
der Gelegenheit gibt, sich schriftlich zu äußern, aus. Die zuständige Schul
aufsichtsbehörde soll die Anhörung auf die Schule delegieren, wenn da
durch prognostisch eine Verfehrensbeschleunigung erfolgen kann. Die An
hörung kann auch zusammen mit einer Maßnahme nach Nummer 3.4 
durchgeführt werden.
3.5.2 Für den Erlass des Bußgeldbescheides ist nach § 126 Absatz 3 
SchuIG die Schulaufsichtsbehörde zuständig.
3.5.3 Der Antrag an die Schulaufsichtsbehörde soll enthalten:
a) Die Personalien der oder des Schulpflichtigen, ihrer oder seiner Eltern 
und ggf. die Anschrift der Mitverantwortlichen für die Berufeerziehung,
b) die Dauer des Schulversäumnisses,
c) einen Bericht über die bisher von der Schule veranlassten Maßnahmen 
und die darauf erfolgte Reaktion und
d) den Nachweis über die durchgeführte Anhörung und die darauf erfolgte 
Reaktion.
3.6 Verwaltungszwang
Sowohl neben den Maßnahmen nach Nummer 3.4 und Nummer 3.5, als 
auch unabhängig davon, kann Verwaltungszwang nach dem Verwaltungs
vollstreckungsgesetz verhängt werden.
Dabei ist folgendes Verfahren zu beachten:
3.6.1 Der Verwaltungszwang kann nur auf der Grundlage eines bestands
kräftigen oder sofort vollziehbaren Verwaltungsaktes angewandt werden. 
Dieser Verwaltungsakt muss eine Aufforderung der zuständigen Schulauf
sichtsbehörde an die Eltern enthalten, dafür Sorge zu tragen, dass die oder 
der Schulpflichtige am Unterricht und an den sonstigen Veranstaltungen 
der Schule regelmäßig teilnimmt (siehe Nummer 3.3). Die Aufforderung ist 
mit einer Anordnung der sofortigen Vollziehung zu versehen.
3.6.2 Das Zwangsmittel zur Durchsetzung der Aufforderung (Zwangsgeld) 
ist schriftlich gemäß § 63 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW anzudro
hen. Die Androhung ist mit der Aufforderung an die Eltern, dafür zu sorgen, 
dass die oder der Schulpflichtige am Unterricht und an den sonstigen Ver
anstaltungen der Schule regelmäßig teilnimmt zu verbinden. Es ist eine 
angemessene Frist zur Erfüllung diese Verpflichtung zu gewähren. Das 
Zwangsgeld ist in bestimmter Höhe anzudrohen und mit dem Hinweis da
rauf zu verbinden, dass bei Nichtzahlung das Verwaltungsgericht auf An
trag der Vollzugsbehörde Ersatzzwangshaft anordnen kann.
3.6.3 Nach erfolgloser Androhung des Zwangsgeldes ist nach entspre
chendem Fristablauf das Zwangsgeld schriftlich festzusetzen. Mit der 
Festsetzung ist eine angemessene Zahlungsfrist zu bewilligen. Nach er
neut fruchtlosem Fristablauf ist das Zwangsgeld im Verwaltungszwangs- 
verfähren beizutreiben.


